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A. Einleitung 

Die völlige Zinsfreigabe mit Wirkung vom 1. April 1967 hat zu einer 
Verschärfung des Wettbewerbs im deutschen Kreditgewerbe geführt. In-
folge der verschiedenen Diskontsatz- und Mindestreservesenkungen wäh-
rend der ersten neun Monate 1967, die den Kreditinstituten zusammen 
mit den Außenhandelsüberschüssen eine hohe Liquidität zuführten und 
sie deshalb im Kreditgeschäft vom Einlagenzufluß weitgehend unab-
hängig machten, beschränkte sich der Wettbewerb zunächst auf die Suche 
nach guten Kreditkunden. Schon bei der partiellen Zinsfreigabe für Spar-
einlagen mit mehr als 2V2 Jahren Laufzeit im Jahr 1965 und für Million-
Einlagen im vergangenen Jahr hatte sich jedoch gezeigt, daß die Kredit-
institute, wenn eine restriktive Notenbankpolitik sie dazu zwingt, auch 


